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Alle Rechte geklärt?

Digitalisierung und Präsentation des 
Darmstädter Tagblatts (1740-1986)

Foto: Anne Christine Günther
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1. Das Darmstädter Tagblatt

 Das Darmstädter Tagblatt (DAT) war eines der ältesten Periodika 
und gehört zu den am längsten kontinuierlich herausgegebenen 
(Tages-)Zeitungen im deutschen Sprachraum

 Erscheinungsformen des Darmstädter Tagblatts mit 
Erscheinungsverlauf:

 Darmstädtisches Frag- und Anzeigungs-Blättgen (1740–1785)

 Darmstädtisches Frag- und Anzeigungs-Blatt (1785– 1803)

 Darmstädtisches Frag- und Anzeige-Blatt (1803–1835)

 Darmstädter Frag- und Anzeigeblatt (1835–1873)

 Darmstädter Tagblatt (1874–1941; 1949–1986)
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1. Das Darmstädter Tagblatt

 1941: Einstellung des Tagblatts auf Anordnung der Reichspresse-
kammer 

 1949/50: Wiedererscheinen 

 1986: endgültige Einstellung, Aufgehen im „Darmstädter Echo“

 Das Tagblatt bietet eine erstrangige Quelle für die regionale 
Rezeption globaler Phänomene und Ereignisse sowie auch für 
lokale Diskurse zu aktuellen Themen aus dem Rhein-Main-Gebiet
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2. DFG-Projekt „Digitalisierung des 
Darmstädter Tagblatts (DDAT)“

 Kooperationsprojekt zwischen der ULB Darmstadt, dem Institut 
für Sprach- und Literaturwissenschaft der TU Darmstadt (Prof. 
Dr. Marcus Müller) und der Echo Medien GmbH

 Einmalige Gelegenheit, da Zeitungsverlauf komplett vorhanden 
und Verlag bereit ist, wesentliche Rechte für wissenschaftliche 
Zwecke abzutreten

 Zwei Projektphasen:

 Digitalisierung der Jahrgänge 1740-1941 (DFG gefördert, 
abgeschlossen, 01.09.2019 - 28.02.2022)

 Digitalisierung der Jahrgänge 1949-1986 (Antrag auf 
Förderung bei der DFG eingereicht)

 Insgesamt 598 Bände / ~600.000 Seiten 



02.06.2022 | 8. Bibliothekskongress 2022 | Digitalisierung des Darmstädter Tagblatts | Angela Hammer | 5

2. DFG-Projekt „Digitalisierung des 
Darmstädter Tagblatts (DDAT)“

 DDAT verfolgt zwei aufeinander aufbauende Ziele: 

 Digitalisierung, Volltexterstellung und Präsentation aller 
vorhandenen DAT-Ausgaben zwischen 1740-1986 nach aktuellen 
technischen Möglichkeiten und Maßgabe der FAIR-Prinzipien 

 Erstellung eines linguistisch annotierten Forschungskorpus aus 
einem Teil dieser Digitalisate zur Entwicklung prototypischer 
Anwendungsszenarien in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Sprach- und Literaturwissenschaft der TU Darmstadt

 Alle Daten, Images und Volltexte werden zum Download und 
über Schnittstellen (REST, OAI-PMH) in verschiedenen Formaten 
zur Verfügung gestellt und langzeitarchiviert

 Verfügbarmachung der Digitalisate über das Deutsche 
Zeitungsportal (Deutsche Digitale Bibliothek)

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper?lang=de
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2. DFG-Projekt „Digitalisierung des 
Darmstädter Tagblatts (DDAT)“

 Ablauf der Erstellung des maschinenlesbaren Volltexts

 Upload der Digitalisate in Transkribus

 Automatische Printed Block Detection (= automatische Erkennung 
von Textblöcken)

 Manuelle Layoutkorrektur

 Überschriften, Absätze

 Lesereihenfolge

 automatische Zeilenerkennung

 automatische Texterkennung

 Grundlage: auf Tagblatt-Daten trainierte Modelle

 Export aus Transkribus und Import in wdbplus (eXist)

 Separierung in Artikel (Werke) auch wichtig für die Ermittlung von 
Urheber:innen im Rahmen der Rechteklärung
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2. DFG-Projekt „Digitalisierung des 
Darmstädter Tagblatts (DDAT)“

Darstellung von maschinenlesbarem Volltext und Digitalisat in wdbplus
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3. Rechteklärung: Ausgangslage 

 Besondere Herausforderung: Rechteklärung der Jahrgänge ab 
zweite Hälfte 20. Jahrhundert

 Unüberschaubare Zahl an Autor:innen (Einzelwerkurheber:-
innen)

 Außerdem: Fotos, Karikaturen, Meldungen von Nachrichten-
agenturen, abgedruckte Literatur (z.B. regelmäßig erschienene 
Fortsetzungsromane), „syndicated content“ (z.B. Comics), 
Kreuzworträtsel u.v.m.

 Werke nicht ermittelbarer Urheber:innen müssen an das 
Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) gemeldet werden 
(Name, Titel, Erscheinungsort und Datum)  ist erst nach 

erfolgreicher (automatisierter) Artikelseparierung und 
Texterkennung möglich
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3. Rechteklärung: Ausgangslage 

Beispiel für Fortsetzungsroman und Kreuzworträtsel
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3. Rechteklärung: Ausgangslage

 Grundsätzliche Vereinbarung mit der Echo Medien GmbH 
(Rechteinhaberin des DAT) im Vorfeld des Projekts  gesamter 
Erscheinungsverlauf des DAT könnte digital unter einer freien 
Lizenz (CC BY-NC) angeboten werden

 Echo Medien GmbH kann allerdings nicht zuverlässig zusichern, 
im Besitz aller Rechte zu sein  Vereinbarung deckt Rechte 

Dritter nicht ab
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3. Rechteklärung: Ausgangslage

 DAT ist sowohl ein verwaistes als auch ein vergriffenes Werk im 
Sinne des Gesetzes

 Weg „vergriffenes Werk“ stand zu Projektbeginn nicht offen; 
Lizenzvereinbarung mit VG Wort für die Publikationsform 
„Zeitung“ war nicht möglich
 Behandlung des DAT als „verwaistes Werk“

 Urheberrechte beim „Verwaisten Werk“ (§61 UrhG):

 „Zulässig sind die Vervielfältigung und die öffentliche Zugänglich-
machung verwaister Werke [...] aus Sammlungen [...] von 
öffentlich zugänglichen Bibliotheken, (...), wenn diese 
Bestandsinhalte bereits veröffentlicht worden sind, deren 
Rechtsinhaber auch durch eine sorgfältige Suche nicht 
festgestellt oder ausfindig gemacht werden konnte. […]“
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3. Rechteklärung: Ausgangslage

 „Die Vervielfältigung und die öffentliche Zugänglichmachung [...] 
sind nur zulässig, wenn die Institutionen zur Erfüllung ihrer im 
Gemeinwohl liegenden Aufgaben handeln, insbesondere wenn sie 
Bestandsinhalte bewahren und [...] den Zugang zu ihren Samm-
lungen eröffnen, sofern dies kulturellen und bildungspolitischen 
Zwecken dient“.

 Sorgfältige Suche nach dem Rechteinhaber muss gem. §61a 

UrhG für jeden [!] Bestandsinhalt durchgeführt werden, 
speziellen Vorgaben folgen und umfangreich dokumentiert 
werden

 Konsultation eines auf Urheber- und Medienrecht spezialisierten 
Fachanwalts 
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3. Rechteklärung: Vorgehensweise

Verpflichtung, bestimmte Quellen zu konsultieren (gem. Anlage 
zu §61a UrhG):

 ISSN-Zentrum

 Bibliothekskataloge, ZDB

 Depots amtlich hinterlegter Pflichtexemplare

 Verlegerverbände, Autoren- und Journalistenverbände

 Datenbanken der zuständigen Verwertungsgesellschaften

 ungeeignet für die Auffindung von Einzelwerkurheber:innen

Datenbankabfrage bei VG Wort erfolglos

Registrierung des DAT als verwaistes Werk in der Orphan
Works Datenbank des EUIPO im November 2019
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3. Rechteklärung: Vorgehensweise

 Ermittlung von Einzelwerkurheber:innen (Vorstudie):

 Auswertung von Impressen aus allen Dekaden (1950-1986) im 
5-Jahres-Abstand

 Detaillierte Auswertung eines Zeitungsbandes (Januar 1986)

 79 Ressortleiter:innen bzw. Redakteur:innen ermittelt

 Liste mit insgesamt 389 Einzel-Urhebernamen erstellt

Sorgfältige Suche nach diesen 389 Personen:

 Starker Regionalbezug des DAT  gezielte Internetsuche (Google) 
konnte in vielen Fällen erste Ergebnisse, wie z.B. Traueranzeigen 
Verstorbener oder aktuelle Anschriften, liefern

 Zudem Suche in Stadtlexika, in der DNB und in HeBIS sowie im 
jüngsten „Darmstädter Adressbuch“ (2002) 
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3. Rechteklärung: Vorgehensweise

 Wenn mehrere Namensträger in Frage kamen, wurden alle 
Adressen angeschrieben mit Bitte um eine einfache, kostenfreie 
Lizenz

 Weg über Einwohnermeldeamt nicht gangbar, da hierfür nicht alle 
erforderlichen Daten vorliegen

 Ersuchen an Nachlassgericht zur Ermittlung von Erben ähnlich 
aussichtslos

 Außerdem Presseclub Darmstadt und Geschichtsvereine kontaktiert

 Suche wurde detailliert dokumentiert 

 Versendung eines Informationsbriefs an alle ermittelten 
Adressen mit Vorstellung des Projektes und Bitte um eine 
kostenfreie, einfache, weitweite und zeitlich unbeschränkte 
Lizenz für ihre im DAT abgedruckten Werke 
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3. Rechteklärung: Vorgehensweise

 Kein Einspruch bei den ermittelbaren Einzelurheber:innen

 Bei selbstständig tätigen Fotograf:innen differenziertere 
Lizenzen erforderlich

 Falls nachgewiesene Einzelurheber:innen kostenfreie Lizenz  
verweigern sowie bei berechtigten Anliegen, Inhalte zum 
Schutz von Persönlichkeitsrechten nicht zu publizieren, sind 
Schwärzungen von Content vorgesehen 
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3. Rechteklärung: Vorgehensweise

Rechteklärung für abgedruckte Literatur (z.B. Fortsetzungs-
romane):

 Prüfung der Gemeinfreiheit

 Wenn nicht gemeinfrei, Lizenzanfrage an Verlag

 Wenn Verlag nicht mehr existiert: Sorgfältige Suche nach 
Autorenschaft und anschließend Lizenzanfrage

 Wenn Verlag nicht auffindbar oder keine Antwort: Meldung an das 
DPMA

Bei Stichproben zeigten Verlage keine Einwände gegen eine 
einfache Nutzungslizenz
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3. Rechteklärung: Vorgehensweise

Rechteklärung bei Nachrichtenagenturen: 

 Vereinbarung kostenfreier Lizenzen mit Deutsche Presse-Agentur 
(dpa), Sport-Informations-Dienst (SID) und Associated Press (AP); 
Reuters bislang nicht zu einer pauschalen Lizenz bereit

 Bei kleineren Agenturen, die nicht mehr existieren: Meldung der 
Werke an das DPMA
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3. Rechteklärung: Automatisierte 
Urhebersuche

 Technische Ausgangslage: maschinenlesbare Volltexte

 Grundlage: Vorarbeiten aus Phase I

 Lizenzen

 Namensliste der Redakteur:innen und Autor:innen mit Kürzel, 
in der vermerkt ist, ob bereits eine Lizenz besteht

 Entwicklung von Erkennungsmechanismen, mit deren Hilfe 
Kürzel/Namen von Artikelverfasser:innen erkannt werden können

 Zusammenspiel aus genereller Namenserkennung und 
Position (Autor:innen werden z.B. sehr häufig direkt nach 
einer Überschrift, Fotograf:innen unter einem Bild genannt) 
sowie weiteren Merkmalen (z.B. Name mit vorangesetztem 
"Von" oder "Foto:")
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3. Rechteklärung: Automatisierte 
Urhebersuche

 Automatische Prüfung der Kürzel und Namen, ob sie bereits in der 
Liste vorhanden sind. 

 manuelle Prüfung nicht vorhandener Namen und Erweiterung 
der Liste

 Lizenzersuchen an Personen / Institutionen, mit denen noch 
keine Vereinbarung existiert
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3. Rechteklärung: Resümee

 Gesetzliche Vorgaben für verwaiste Werke sind in der Praxis sehr
aufwändig auszuführen und kaum vollständig umzusetzen

 Keine realistische Möglichkeit, alle Einzelfälle zu prüfen  ggf. 
müssen einzelne Beiträge oder Abbildungen nachlizenziert oder 
auf Unterlassungsaufforderung geschwärzt werden

 „Haftungsrisiko“ insgesamt aber gering, wenn gesetzliche 
Vorgaben eingehalten werden

 Technische Unterstützung bei der Ermittlung von Rechte-
inhaber:innen durch automatisierte Urhebersuche

 Empfehlenswert: Kategorisierung und Priorisierung der Inhalte 
nach Relevanz für eventuelle Rechtsstreitigkeiten
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4. Ausblick

 Fortsetzungsantrag für Phase II (DAT-Jahrgänge 1949-1986) im 
April 2022 bei der DFG eingereicht

 In 2021 erfolgte Anpassungen des Urheberrechtsgesetzes und 
des Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG) ermöglichen 
theoretisch den Abschluss einer Lizenz für das Tagblatt in seiner 
Eigenschaft als vergriffenes Werk

 Sind Bücher und Zeitschriften nicht mehr im Handel erhältlich, 
können sie künftig dann lizenziert werden, wenn sie vor mind. 30 
Jahren veröffentlicht wurden, anstatt wie bisher vor dem 1.1.1966

 Lizenzierungsservice der DNB für vergriffene Werke (VW-LiS) 
(existierte bislang nur für bis vor 1966 erschienene Monographien) ist 
seit der Urheberrechtsreform vorübergehend ausgesetzt

 Ausweitung des Lizenzierungsservices auf Periodika geplant
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4. Ausblick

 Gegenwärtig ungewiss, wann der Lizenzierungsservice (in 
erweitertem Funktionsumfang) wieder angeboten wird

 Zeitnahes Angebot nicht absehbar

 Weiterhin Behandlung des Tagblatts als verwaistes Werk und 

Durchführung der „Sorgfältigen Suche“
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5. Weitere Informationen und 
Materialien

 Präsentation des Projekts auf der Webseite der ULB Darmstadt

 Digitalisate der Tagblatt-Jahrgänge 1740-1941 

 Artikel in „Information - Wissenschaft & Praxis“: Eine Zeitung in 
drei Jahrhunderten: Digitalisierung des Darmstädter Tagblatts

 Kontakt: tagblatt@ulb.tu-darmstadt.de

https://www.ulb.tu-darmstadt.de/forschen_publizieren/forschen/darmstaedter_tagblatt.de.jsp
https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Za-150
https://doi.org/10.1515/iwp-2022-2210
mailto:tagblatt@ulb.tu-darmstadt.de

